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Antrag
der Arbeitsgruppe Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben

Der Familienkonvent möge folgende Anliegen der Familienpolitik zur Thematik der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben formulieren:

Der Familienkonvent fordert den Landtag und die Landesregierung auf:

1. die familienfreundliche Unternehmenskultur im Land Mecklenburg-Vorpommern zu fördern,
2. die Familienkultur im Land anzuerkennen und die öffentliche Wertschätzung zu fördern,
3. Informations- und Beratungsstrukturen auf Landes- und lokaler Ebene anzuerkennen und langfristig zu unterstützen.
Arbeitsgruppe Vereinbarkeit von Erwerbs- und Privatleben

Begründung

Zu 1

Mecklenburg-Vorpommern muss die familienfreundliche und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur fordern und fördern. Selten sind Unternehmen anzutreffen, die ihre Personal- und Unternehmenspolitik derart modernisiert haben, dass sie die Vereinbarkeit von Privat-, Familien- und Erwerbsleben unterstützen. Auch die öffentlichen Verwaltungen und Dienststellen sind nicht den Anforderungen moderner Arbeitszeiten und -modelle entsprechend ausgerichtet. Diese müssen perspektivisch eine Vorreiterrolle übernehmen. 

Künftig ist dies äußerst wichtig, um die Unternehmen im Land zukunftsfähig zu machen und den Auswirkungen des demografischen Wandels sowie dem damit verbundenen Fach- und Nachwuchskräftemangel entgegen wirken zu können. Unser Bundesland muss sich als attraktiver Standort entwickeln, damit sich junge Menschen, Familien mit Kindern aber auch mit pflegebedürftigen Angehörigen wohl fühlen, bleiben und niederlassen. Unser Land muss die Rahmenbedingungen schaffen, um eine Vereinbarkeit im Erwerbs- und Privatleben für Frauen und Männer zu garantieren.
Beispielhaft wirken kann die Einführung eines Landessiegels für vereinbarkeitsorientierte Unternehmen. Über ein strukturiertes Zertifizierungsaudit als Unterstützungs- und Beratungsinstrument sollte den regionalen infrastrukturellen Besonderheiten Mecklenburg-Vorpommerns (Unternehmensgrößen, Finanzkraft, infrastrukturelle Besonderheiten) Rechnung getragen werden. Ein ganzheitlicher Ansatz sollte verfolgt und ein hoher Qualitätsanspruch bezüglich der Nachhaltigkeit der Vereinbarkeitsorientierung an die Unternehmen gestellt werden. Ein Anreizsystem sollte das Innehaben des Landessiegels mit bestimmten Vorteilen für die Unternehmen verbinden. Dieses kann beispielsweise bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen Berücksichtigung finden. Denkbar sind ebenfalls steuerliche Entlastungen, die die Unternehmen bei einer vereinbarkeitsfreundlichen Gestaltung unterstützen.

Eine Beratung und Begleitung bei der Umsetzung einer vereinbarkeitsorientierten Unternehmenspolitik in den Unternehmen ist erforderlich. Insbesondere da der überwiegende Teil der Unternehmen in unserem Bundesland (ca. 90 %) kleine und Kleinst-Unternehmen mit unter zehn Beschäftigten sind, bei denen die qualifizierten Managementstrukturen nicht gegeben sind, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Hier ist eine intensive und individuelle Begleitung durch externe Berater/-innen beim Implementierungsprozess notwendig. Eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes für die Zertifizierung der Unternehmen, insbesondere der kleinen Unternehmen, ist also unerlässlich. 

Zu 2
Die öffentliche Wertschätzung der Doppelleistung Familie und Erwerbstätigkeit muss in Mecklenburg-Vorpommern gefördert werden. Gründe für eine fehlende Wertschätzung sind unter anderem:

· Individualisierung der Gesellschaft,

· zunehmende gewollte Kinderlosigkeit,

· Zukunftsängste im Privat- und Erwerbsleben,

· erhöhter Leistungsdruck und

· unzureichende flächendeckende Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen.

Diese Probleme führen zu einer Benachteiligung familiär eingebundener Arbeitnehmer. Dadurch entsteht ein eklatanter Mangel an Wertschätzung gegenüber Familien und familiär orientierten Menschen. In Zeiten negativer Bevölkerungsentwicklung ist die Familie von unschätzbarem Wert, muss als solche gefördert werden und öffentliche Wertschätzung erfahren.

Durch die Einrichtung und Unterstützung 

· eines Wettbewerbs „Familienfreundliches Unternehmen“ mit jährlicher Prämierung des attraktivsten Modells,

· durch eine beispielhafte Vorreiterrolle des öffentlichen Dienstes bei der Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -modellen,

· durch die Unterstützung der Entwicklung der Hochschulen des Landes zu familienfreundlichen Universitäten und Fachhochschulen in Zusammenarbeit mit den Studentenwerken und

· eine flächendeckende Unterstützung erziehender Eltern durch Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen mit flexibel angepassten Betreuungszeiten,

muss das Land Zeichen setzen für eine Anerkennung und Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit vom reinen Bekenntnis hin zu aktiver Gestaltung.

Zu 3

Die im Land bestehenden Informations- und Beratungsstrukturen sind als Partner für Familien und Organisationen außerhalb der administrativen Strukturen von Land und Kommunen von enormer Bedeutung. Diese Initiativen müssen langfristig und nachhaltig gefördert werden. Weiterhin sind die lokalen Bündnisse für Familien auf ihrer Ebene zielgerichtet zu fördern. Die Einrichtung eines Familien-Service-Büros auf Landesebene, das als zentraler Ansprechpartner für alle Familien, Eltern, Tagespflegepersonen, Kindertagesstätten, Schulen, Jugendförderung, Jugendpflege, Beratungsstellen, Wirtschaft/ Unternehmen und Kommunen fungiert, muss ein zentrales Anliegen des Landes werden.

Dieses Service-Büro soll als Informations- und Vermittlungsstelle für Familienangebote jeglicher Art ohne Rücksicht auf Vereins-, Verbands- oder Konfessionszugehörigkeit fungieren. Handlungsfelder können unter anderem sein:


· Sammlung und Vermittlung der Angebote für Kinderbetreuung (speziell in Schließzeiten von Kitas und Schulen),

· Koordinierung und Vernetzung aller Angebote für Familien, 

· Service bei Organisation, Vermittlung und Beratung der Betreuungsangebote,

· Vernetzung und Zusammenarbeit aller Kooperationspartner zum Informationsaustausch,

· Vermittlung von Betreuungsangeboten in Schulferien/ Aufbau einer Ferienlagerauskunft für MV und angrenzende Länder,

· Beratungsleistungen für Unternehmen zum Thema „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und

· Organisation, Beratung, Schulung, Vermittlung und Betreuung von Betreuungs-, Begleit- und Pflegepersonal.

Perspektivisch sollten Service-Büros in allen Regionen des Landes initiiert und gefördert werden, wobei die jeweiligen bereits bestehenden Vernetzungs- und Kooperationspartner einbezogen werden müssen.
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